
























 
 
3. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindedordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 22.02.2000 folgende 3. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Ab-
wasserbeseitigung) vom 24.11.1994 beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 4 Abs. 6 Buchstabe c) wird wie folgt geändert: 
 
c) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung 11,00 DM. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 22.02.2000 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 



Anlage 2 zu TOP   der Sitzung des Verwaltungsausschusses am   
 
5. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindedordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 00.00.2001 folgende 5. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Ab-
wasserbeseitigung) vom 24.11.1994 beschlossen: 
 

§ 1 
 

In § 12  wird der Betrag 3,83 DM durch den Betrag 2,03 € ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2002 in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 00.00.2001 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 



5. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindedordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 13.12.2001 folgende 5. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Ab-
wasserbeseitigung) vom 24.11.1994 beschlossen: 
 

§ 1 
 

In § 12  wird der Betrag 3,83 DM durch den Betrag 2,03 € ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2002 in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 13.12.2001 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 



 
 
6. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindedordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 16.04.2002 folgende 6. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Ab-
wasserbeseitigung) vom 24.11.1994 beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 4 Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
 

(6) Der Abwasserbeitrag beträgt je qm der nach den Absätzen 1 bis 5 ermittelten 
Beitragsfläche (Beitragsmesszahl) beim Anschluss an Abwasseranlagen zur 
Beseitigung von 

 
 

a) Niederschlagswasser €  1,02, 
b) Schmutzwasser € 2,56, 
c) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung €  5,62, 
d) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung für den Bauabschnitt „Neurheder 

Straße“  € 6,39, 
e) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung für den Bauabschnitt 

„Hauptstraße“ € 6,90. 
 

 
Der Abwasserbeitrag ist auf volle € 0,10 abzurunden. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 16.04.2002 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 



7. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 17.12.2002 folgende 7. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Ab-
wasserbeseitigung) vom 24.11.1994 beschlossen: 
 

§ 1 
 

In § 12  wird der Betrag 2,03 € durch den Betrag 2,07 € ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2003 in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 17.12.2002 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 



8. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde 
Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 22.03.2005 folgende 8. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 
Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 24.11.1994 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
§ 4 
 

1) Der Abwasserbeitrag wird nach der Fläche berechnet, die sich bei der 
Schmutzwasserbeseitigung durch die Vervielfältigung der Grundstücksfläche mit 
der Geschoßflächenzahl (zulässige Geschoßfläche) und bei der 
Niederschlagswasserbeseitigung durch Vervielfältigung der Grundstücksfläche 
mit der Grundflächenzahl (zulässige Grundfläche) ergibt. 
 
2) Als Grundfläche gilt 
a) bei Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes die gesamte 
Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, 
 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes 
hinausreichen, die gesamte Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 
  
c) für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan nicht besteht und die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen sowie für 
Grundstücke im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; höchstens jedoch die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden 
Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die 
Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im 
Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen, 
 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchst. a) bis c) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze oder im Falle von Buchst. c) der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer der über-
greifenden Bebauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung 
entsprechenden Tiefe verläuft, 
 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden 
(z. B. Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze — nicht aber Friedhöfe), 
75 % der Grundstücksfläche, 



 
f) bei Grundstücken, die im Bebauungsplan als Friedhof ausgewiesen sind oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der 
an die Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstü-
ckes, 
 
g) bei allen anderen bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen 
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2, höchstens jedoch die 
Fläche des Buchgrundstückes. 
 
In den Fällen der Buchstaben f) und g) wird die so ermittelte Fläche den 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 
Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen. 
 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch 
Planfeststellung spezielle Nutzungen zugelassen sind (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstückes, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 
 
3) Als Geschoßflächenzahl gilt 
 
a) bei Grundstücken im Bereich eines Behauungsplanes die darin festgesetzte 
Geschoßflächenzahl; 
 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl oder nur 
die zulässige Höhe der baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte Gebäudehöhe; 
 
c) bei Grundstücken, für die in einem Bebauungsplan weder die Geschoßflächen- 
noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind, der in 
vergleichbaren beplanten Gebieten der näheren Umgebung überwiegend 
festgesetzte, beim Fehlen derartiger Gebiete, der sich aus der tatsächlich 
vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung nach § 34 BauGB 
überwiegend ergebende Berechnungswert nach Buchst. a oder Buchst. b. 
 
d) bei Grundstücken für die Aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die 
Geschoßflächenzahl nach Buchstabe a oder die Baumassenzahl nach Buchstabe 
b überschritten werden, die tatsächliche oder die sich durch Umrechnung 
ergebende Geschoßflächenzahl; 
 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden 
(z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder), der Wert von 0,5; 
 
f) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 
dürfen, der Wert von 0,5; 
 
g) soweit kein Bebauungsplan besteht 
    aa) bei bebauten Grundstücken die tatsächlich vorhandene Geschoßflächenzahl, 
    bb) bei unbebauten Grundstücken die sich aus der Bebauung in der näheren Um 
          gebung ergebende Geschoßflächenzahl; 



    cc) fehlt es in der näheren Umgebung an einer Bebauung, anhand derer die Ge- 
          schoßflächenzahl ermittelt werden kann, die Geschoßflächenzahl, die sonst 
          nach Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zulässig wäre; 
 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch 
Planfeststellungsbeschluß spezielle Nutzungen (z.B. Abfalldeponie) zugelassen sind, 
bezogen auf die Fläche nach Absatz 2 Buchstabe h., der Wert von 0,5. 
 
4) Als Grundflächenzahl gilt, 
 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige 
Grundflächenzahl, 
 
b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder sich aus seinen Festsetzungen keine 
Grundflächenzahl errechnen lässt, 
die folgenden Werte: 
 
Kleinsiedlungs- und Wochenendhausgebiete sowie Campingplätze 0,2 
Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete    0,4 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i.S. von § 11 BauNVO 0,8 
Kerngebiete        1,0 
für Sport- u. Festplätze sowie für selbständige Garagen- und 
Einstellplatzgrundstücke       1,0 
für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), für Friedhofs- 
grundstücke und für Schwimmbäder     0,2 
für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), bei denen durch 
Planfeststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung 
(z.B. Abfalldeponie) zugelassen ist     1,0 
 
5) Die Gebietseinordnung gemäß Absatz 4 Buchst. b) richtet sich für Grundstücke, 
 
a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im 
Bebauungsplan, 
 
b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im 
Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, nach der vorhandenen 
Bebauung in der näheren Umgebung. 
 
6) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Absatz 2a sowie § 
7 BauGB-MaßnahmenG liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 
 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), wenn die Satzung keine 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die 
Grundflächenzahl von 0,4 gilt. 
 
7) Der Abwasserbeitrag beträgt je qm der nach den Absätzen 1 bis 6 ermittelten 
Beitragsfläche (Beitragsmesszahl) beim Anschluss an Abwasseranlagen zur 
Beseitigung von 

 
 

a) Niederschlagswasser €  1,02, 
b) Schmutzwasser € 2,56, 



c) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung €  5,62, 
d) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung für den Bauabschnitt 

„Neurheder Straße“  € 6,39, 
e) Schmutzwasser mittels Druckentwässerung für den Bauabschnitt 

„Hauptstraße“ € 6,90. 
 

 
Der Abwasserbeitrag ist auf volle € 0,10 abzurunden. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Emsland in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 22.03.2005 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
9. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 14.06.2005 folgende 9. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Ab-
wasserbeseitigung) vom 24.11.1994 beschlossen: 
 

§ 1 
 

In § 12  wird der Betrag 2,07 € durch den Betrag 2,15 € ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzungsänderung tritt zum 01.07.2005 in Kraft. 
 
 
 

Rhede (Ems), 14.06.2005 
 

Gemeinde Rhede (Ems) 
 
 
 
 
 
Hackmann        Lammers 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 



10. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576) in der zur 
Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 
01.12.2016 folgende 10. Änderung der Satzung der Gemeinde Rhede (Ems) über die 
Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 
Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 
24.11.1994 beschlossen: 
 
 
 
§ 1 
  
§ 17 Abs. 3  wird wie folgt gefasst: 
 
a ) Die Gemeinde kann den Wasserverband Hümmling mit Sitz in Werlte auf 
Grundlage einer hierzu gesondert abzuschließenden Vereinbarung beauftragen, die 
Berechnungsgrundlagen für die Schmutzwassergebühren zu ermitteln, die Höhe der 
Schmutzwassergebühren zu berechnen, die Abgabenbescheide für die 
Schmutzwassergebühr auszufertigen und zu versenden sowie auch die Gebühren 
entgegenzunehmen (Abwasserabrechnung).   
 
Auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung hat  Wasserverband Hümmling 
insbesondere folgende Tätigkeiten wahrzunehmen: 
 

- Entgegennahme, Verarbeitung und Berücksichtigung und fortlaufende Pflege 
aller abrechnungsrelevanten Daten für die Abwasserbeseitigung (zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung) der Gemeinde, 

  
- Organisation und Berücksichtigung der Ablesung der von der Gemeinde  

zugelassenen Absetzzähler, 
 

- Erstellung aller Bescheide zu den jeweils festzusetzenden 
Schmutzwassergebühren für die Gemeinde, 
 

- Vereinnahmung der Schmutzwassergebühren sowie Überwachung und 
Buchen aller Zahlungseingänge einschließlich Vorauszahlungen für die 
Gemeinde. 
 

Darüber hinaus obliegt dem Wasserverband Hümmling für die Gemeinde die 
Funktion 

- als erster Ansprechpartner und Informationsgeber gegenüber den 
Gebührenschuldnern zu agieren; dies beinhaltet auch die Übermittlung von 
Basisinformationen und die wesentlichen Sachverhaltsangaben zu etwaigen 
Rechtsbehelfen, 

- den Aufwand der Abwasserabrechnungsaufgabe vom Aufwand der 
Wasserversorgungsaufgaben getrennt zu halten und diesen sachgerecht 



jährlich auf die beauftragenden Mitglieder entsprechend der abzurechnenden 
„Abwasserzähler“ (Wasserzähler, Zuzähler und Absetzzähler) umzulegen. 
Maßgeblich ist hierfür der Zählerstand vom 31.12. des Abrechnungsjahres. 
Unterjährig werden quartalsweise Abschläge vom Wasserverband Hümmling 
in Rechnung gestellt. 
 

 
b) Abweichend zu Absatz 1 können bei Beauftragung des Wasserverbandes 
Hümmling monatliche oder andere Zahlungszeiträume festgesetzt werden. 
  
 
 
§ 2 
  
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.  
 
 
 

 
 

Conens 
Bürgermeister 
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